




Fachamt: Tiefbauabteilung  Vorlage-Nr.: 2022-204 
     
   Datum: 08.09.2022 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
2. BA Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 
hier: Vergabe der Bauleistung 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 10.10.2022 nicht öffentlich 

Gemeinderat 27.10.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. 

Firma Michael Gärtner GmbH aus Eberbach. 
 

2. 
Baunebenkosten, erfolgt über den Investitionsauftrag I5410 0000 7160. 
 
Im Haushalt 2022 stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. 

 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Keine Auswirkungen 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 

a) In der Gemeinderatssitzung vom 19.08.2021 (Vorlagen-Nr. 2021-205) wurde die 
Entwurfsplanung zum Umbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen vorgestellt und 
zur Umsetzung freigegeben. 
 

b) Im Nachgang der Gemeinderatssitzung wurde von der Stadtverwaltung ein 
Förderantrag beim zuständigen Regierungspräsidium in Karlsruhe zum Umbau der 
Bushaltestellen eingereicht. 
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c) Mit Schreiben vom 10.06.2022, wurde der Stadt Eberbach eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung für den vorzeitigen Baubeginn vom 
Regierungspräsidium Karlsruhe übersandt. 
 

d) Die Leistungen zum barrierefreien Umbau der Haltstellen wurden am 29.07.2022 
öffentlich ausgeschrieben und sollen nun durch den Gemeinderat vergeben werden. 
 

 
2. Darstellung Submissionsergebnis 
 

Die Bauleistungen wurden öffentlich nach VOB Teil A ausgeschrieben. Es wurden von 
fünf Firmen Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zwei Firmen haben sich am 
Wettbewerb beteiligt und ihr Angebot fristgerecht eingereicht. 
 
Die Submission fand am 21.09.2022 um 11:00 Uhr im Rathaus der Stadt Eberbach statt. 
Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung der Angebote stellt sich das 
Submissionsergebnis wie folgt dar: 
 

1. Firma Michael Gärtner, Eberbach     
2. Bieter         497.316,  

 
Unter Berücksichtigung aller für die Vergabe erforderlichen Gesichtspunkte ist das 
Angebot der Firma Michael Gärtner in Höhe von  das 
Wirtschaftlichste und kann somit beauftragt werden. 
Das Angebot liegt 38 % über der ermittelten Summe der Kostenberechnung von  

 
 
 

3. Finanzierung 
 

Baunebenkosten, erfolgt über den Investitionsauftrag I5410 0000 7160, Barrierefreier 
Umbau von Bushaltestellen. 
 
Die Finanzierung ist damit gesichert. 
 

 
4. Weitere Vorgehensweise 

 
 Der Ausführungszeitraum zur Umsetzung der Bauleistungen aller Bushaltestellen ist 

ab November 2022 vorgesehen. 
 

 Die Bushaltestellen an der Berufsschule sollen verpflichtend in der Ferienzeit 
umgebaut werden. 

 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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Fachamt: Klimaschutzmanagement  Vorlage-Nr.: 2022-207 
     
   Datum: 19.09.2022 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Balkon-PV-Anlagen 
hier: Einrichtung und Verstetigung einer Förderung 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 13.10.2022 nicht öffentlich 

Gemeinderat 27.10.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1. 
-PV-Anlagen genannt, wird zugestimmt. 

2. Der Förderzeitraum erstreckt sich über den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.12.2025 
3. In dieser Zeit sind jährlich Mittel in Höhe von 30.000 Euro im Haushalt zur Verfügung 

zu stellen. 
4. Die Verwaltung wird ermächtigt, das Erforderliche zu veranlassen. 

 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Positive Klimawirkung 
Gemäß Klimawirkungsprüfung des ifeu-Instituts (Version 2.0) liegt eine Klimarelevanz vor, 
da sich durch eine Erhöhung der Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen der Strommix in 
Deutschland zunehmend von fossil erzeugtem Strom zu regenerativ erzeugtem Strom 
wandelt. 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Gefördert wird eine Balkon-PV-Anlage bestehend mehreren PV-Modulen mit zusammen 
maximal 600 Watt Leistung pro Wohn- bzw. Nutzungseinheit. Der Zuschuss beträgt  

 
 
Die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen auf lokaler Ebene stellt einen 
wichtigen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und damit zum Klimaschutz dar. Mit 
der Förderung von Balkon-PV-Anlagen, können auch diejenigen selbst Strom erzeugen, die 
nicht über Dachflächen zur Installation einer Photovoltaikanlage verfügen. Die Installation der 
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Balkonmodule ist relativ einfach und der erforderliche finanzielle Aufwand überschaubar. Der 
selbsterzeugte Strom wird direkt in der Wohnung verbraucht. 
 
 
 
Weiteres Vorgehen, Finanzierung und Empfehlung 
 

1. Die Vorgehensweise zur Erlangung des Zuschusses ist in der Förderrichtline für 
Balkonmodule der Stadtverwaltung Eberbach ersichtlich. 
Die Förderrichtlinie kann zusammen mit dem Antragsformular Balkonmodule und 
einem Balkon-PV-Leitfaden auf der Homepage der Stadtverwaltung Eberbach  unter 
der Rubrik Klimaschutz eingesehen und heruntergeladen werden.  

 
2. Entsprechende Haushaltsmittel für die Finanzierung der Förderungsgewährung sind 

im Haushaltsplan 2022 und der Folgejahre in der Kostenstelle Klimaschutz 
56105002, Konto 42710000 berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 

 Antragsformular - Balkon-PV-Anlagen 
 Förderrichtlinie Eberbach  Balkon-PV-Anlagen 2022 - 2025 
 Balkon-PV-Leitfaden 
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Förderrichtlinie der Stadt Eberbach

Steckerfertige Photovoltaikanlagen (Balkon-PV-Anlagen) 

Die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen auf lokaler Ebene stellt einen wichtigen 
Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen und damit zum Klimaschutz dar. Mit der Förderung 
steckerfertiger Photovoltaikanlagen, im Folgenden Balkon-PV-Anlagen genannt, können auch 
diejenigen selbst Strom erzeugen, die nicht über Dachflächen zur Installation einer 
Photovoltaikanlage verfügen. Die Installation der Balkonmodule ist relativ einfach und der 
erforderliche finanzielle Aufwand überschaubar. Der selbsterzeugte Strom wird direkt in der 
Wohnung verbraucht.

1. Einleitung

Die Stadt Eberbach fördert mit dieser Richtlinie die Installation von Balkon-PV-Anlagen.

Für die Haushaltsjahre 2022 2025 stehen jährlich 30 für die Bezuschussung zur Verfügung.

Bewilligt wird in der Reihenfolge des Eingangs der Registrierungen, bis die zur Verfügung stehenden 
Fördermittel verbraucht sind.

2. Rechtscharakter der Förderung

Bei der Förderung von Balkonmodulen handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt 
Eberbach. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung eines Zuschusses besteht auch bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nicht. Die Zuschüsse werden nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt.

3. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Balkon-PV-Anlagen, bestehend aus mehreren PV-Modulen mit zusammen maximal 
600 Watt einmalig pro Wohn- bzw. Nutzungseinheit. Bei der Installation sind die Hinweise im 

(ISBN 978-3-00-064083-4) zu beachten. Die Balkon-PV-
Anlage darf nicht mit einer Photovoltaikanlage kombiniert werden, die nach dem EEG vergütet wird.

Pro installierter Balkon-PV-Anlagel wird ein Zuschuss von maximal 200 für den Zählertausch, die 
Energiesteckdose und deren Installation, sowie die Stromkreisprüfung gewährt. Die Kosten sind über 
Rechnung nachzuweisen.

4. Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind Eigentümer, Mieter, Pächter und Erbbauberechtigte von Grundstücken oder 
Wohnungen in Eberbach
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5. Antragstellung und Vorhabendauer

Vor Maßnahmenbeginn ist eine elektronische oder schriftliche Registrierung bei der Abt. Klimaschutz
der Stadt Eberbach klimaschutz@eberbach.de erforderlich. 

Als Maßnahmenbeginn wird das Datum der Auftragserteilung an die Firma oder des Vertrags über 
den Kauf der Balkon-PV-Anlage angesehen.

Das Registrierungsformular steht ab dem 01.11.2022 unter www.eberbach.de/klimaschutz zur 
Verfügung oder kann unter der Emailadresse: klimaschutz@eberbach.de oder unter Tel. 06271/87-
209 angefordert werden.

Nach Erhalt der Eingangsbestätigung durch die Förderstelle kann mit der Realisierung der Maßnahme 
auf eigenes finanzielles Risiko begonnen werden. Zusammen mit der Eingangsbestätigung wird ein 
Vordruck für den Verwendungsnachweis für die Auszahlung des Zuschusses verschickt.

Um den Zuschuss zu erhalten, muss die Maßnahme im jeweiligen Jahr der Beantragung umgesetzt 
werden.

6. Bewilligungsstelle

Anträge werden bearbeitet durch die:

Stadt Eberbach
Klimaschutz
Leopoldsplatz 1 
69412 Eberbach
klimaschutz@eberbach.de 
Tel. 06271/87-209, 87-351

7. Verwendungsnachweis

Nach der Installation der Balkon-PV-Anlage ist der Zuschuss mit dem Verwendungsnachweis 
anzufordern. Der Verwendungsnachweis mit den geforderten Anlagen ist jeweils bis 31.12. des 
Jahres der Installation der Förderstelle vorzulegen.

Dem Verwendungsnachweis sind folgende Anlagen in Kopie beizufügen; eine Rückgabe der 
Unterlagen erfolgt nicht:

Rechnung der Balkon-PV-Anlage
Bestätigung Ihres Stromversorgers (Stadtwerke Eberbach, ENTEGA oder Netze-BW) über die 
Anmeldung der Balkon-PV-Anlage; Diese Bestätigung wird von Ihrem Energieversorger
erteilt, wenn eine Verzichtserklärung auf die Vergütung des eingespeisten Stroms abgegeben 
ist, die Registrierungsbestätigung des Marktstammdatenregisters vorliegt und ein 
Stromzähler mit Rücklaufsperre oder ein 2-Richtungszähler eingebaut ist.
Rechnung für den Zählertausch, die Energiesteckdose und deren Installation, sowie die 
Stromkreisprüfung soweit erfolgt

Alle Unterlagen können auch elektronisch an klimaschutz@eberbach.de eingereicht werden.
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8. Auszahlung der Fördermittel

Der Zuschuss wird frühestens nach Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises in einer 
Summe ausgezahlt.

9. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.11.2022 in Kraft und am 31.12.2025 außer Kraft .
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Fachamt: Klimaschutzmanagement  Vorlage-Nr.: 2022-222 
     
   Datum: 04.10.2022 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Gewährung eines Zuschusses für Thermografie-Aufnahmen 
hier: Anpassung des Zuschusses 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 13.10.2022 nicht öffentlich 

Gemeinderat 27.10.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1. Der Zuschuss für Thermografie-Aufnahmen an Privatpersonen für Gebäude auf 

erhöht. 
 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, in künftigen Jahren den Zuschussbetrages an die 
marktüblichen Preise für Thermografie-Aufnahmen anzupassen (Erhöhung des 
Zuschussbetrages bis max. 50% der Gesamtkosten). 
 

3. Einer vollständigen Kostenerstattung für Thermografie-Aufnahmen an Privatpersonen 
für Gebäude auf Eberbacher Gemarkungsgebiet wird zugestimmt, wenn im 
Anschluss an die Thermografie ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) bei einem 
Gebäudeenergieberater in Auftrag gegeben wird. 

 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Positive Klimawirkung 
Gemäß Klimawirkungsprüfung des ifeu-Instituts (Version 2.0) liegt eine Klimarelevanz vor.  
Thermografie-Checks lokalisieren die Schwachstellen an Gebäuden und erkennen mit Hilfe 
einer Infrarotkamera Wärmebrücken und Wärmeverluste. Sind diese erkannt, können auf 
Grundlage des Thermografie-Berichtes konkrete und gezielte Arbeiten am jeweiligen 
Gebäude vom Eigentümer eingeleitet werden. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26.01.2017 für die Gewährung eines 
Zuschusses an Privatpersonen für Thermografie-
beschlossen. Aufnahmen, die bezuschusst werden können, müssen mindestens eine 
Auflösung von 640x480 Bildpunkten haben und die ausführende Firma muss über Mitarbeiter 
verfügen, die mindestens die Stufe 1 der Thermografie-Zertifizierung haben (Vorlage 2016-
343). 
 
Wie von einem Anbieter bekannt wurde, sind die Kosten für Thermografie-Aufnahmen von 

schaffen, diese Aufnahmen erstellen zu lassen, soll der städt. Zuschuss erhöht und an die 
Preisentwicklung angepasst werden. Die Kosten für die Thermografie-Aufnahmen sollen 
komplett von der Stadt Eberbach übernommen werden, wenn im Anschluss ein individueller 
Sanierungsfahrplan (iSFP) bei einem Gebäudeenergie-berater in Auftrag gegeben wird. 
 
 
 
Weiteres Vorgehen und Empfehlung 
 

1. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, Privatpersonen, die Thermografie-
Aufnahmen von ihrem Gebäude auf Eberbacher Gemarkungsgebiet beauftragen, 

Auswertung müssen mindestens dem von der Verwaltung gesetzten Standard 
entsprechen. 

 
2. Da die Aufnahmen in den Monaten November-März durchgeführt werden sollen, 

rechnet die Verwaltung für das Jahr 2022 und den Folgejahren bis auf Widerruf durch 
die Stadtverwaltung mit ca. 60 Förderungen/Jahr 

 
3. Zur Gewährung der Erstattung des Eigenkostenanteils an der Thermografie bei 

Beauftragung eines Gebäudeenergieberaters für den individuellen Sanierungs-
fahrplan müssen bei der Förderstelle  klimaschutz@eberbach.de die Rechnung für 
die Thermografie und die Erstellung des Sanierungsfahrplans via Mail oder als Kopie 
an: Stadtverwaltung Eberbach, Klimaschutz, Leopoldsplatz 1, 69412 Eberbach 
eingereicht werden. 

 
Entsprechende Haushaltsmittel für die Finanzierung der Förderungsgewährung sind im 
Haushaltsplan 2022 und den Folgejahren in der Kostenstelle Klimaschutz 56105002, Konto 
42710000 berücksichtigt 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2022-208/1 
     
   Datum: 11.10.2022 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 112 "Friedrichsdorfer 
Landstraße" gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) 
Hier: Satzungsbeschluss 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 27.10.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. 

Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) (Abgrenzung siehe Anlage 1) entsprechend 
dem beigefügten Text (Anlage 2) nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m.  
§ 4 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg als Satzung beschlossen. 

 
 Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 

aufgestellt. Es wurde keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.  
 
 
2. Zur Beschlussfassung durch den gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft (vVG) Eberbach-Schönbrunn wird die Fassung 
nachstehenden Weisungsbeschlusses empfohlen: 

 
 Der am 29.08.2011 genehmigte Flächennutzungsplan (FNP) der vVG Eberbach-

Schönbrunn wird gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) im Wege 
der Berichtigung an die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  

 
 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Keine. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
a) Am 25.03.2021 fasste der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Beschluss zur  

-004. 
 
b) Mit Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2021 wurde der Entwurf des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Gleichzeitig erfolgte der Beschluss 
zur Durchführung der Offenlage gemäß den §§ 3 und 4 Abs. 2 des BauGB, siehe 
Beschlussvorlage Nr. 2021-324/1. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte am 
15.01.2022 und erfolgte in der Zeit vom 24.01.2022 bis einschließlich 28.02.2022. In 
dieser Zeit hatten die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben. 

 
c) In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 29.09.2022 erfolgte die 

Beschlussfassung zu den im Rahmen der Offenlage nach dem BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen, siehe Beschlussvorlage Nr. 2022-174. 

 
 
2. Satzungsbeschluss 
 

Zwischenzeitlich wurde der Durchführungsvertrag zwischen dem Vorhabenträger und der 
Stadt Eberbach unterzeichnet. Entsprechend dem Verfahrensstand kann der 

Satzung beschlossen werden. 
 
 
3. Berichtigung des FNP 

 
Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird eine Berichtigung 
des FNP erforderlich. Im Wesentlichen sind die dargestellten Mischgebietsflächen künftig 
in Wohnbauflächen im FNP zu berichtigen und gemäß dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan darzustellen. 

 
 
4. Weitere Vorgehensweise 
 

Zum Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die öffentliche 
Bekanntmachung erforderlich.  

 

Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt, Rhein-Neckar-Kreis, anzuzeigen. 
 

Nach § 10 a Abs. 2 BauGB soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit sämtlichen 
Unterlagen auf der Homepage der Stadt Eberbach unter,  

 
www.eberbach.de/Rubrik Rathaus/Stadtbauamt/Bauleitpläne-wirksame/rechtskräftige 

 
zur Einsichtnahme bereitgestellt werden. 
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Für eine Entscheidung im gemeinsamen Ausschuss der vVG Eberbach-Schönbrunn sollen 
verschiedene anstehende Bebauungsplanänderungen gesammelt beschlossen  werden. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

 
Anlage/n: 
 
Lageplan 
Satzungsentwurf 
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Entwurf 
 
Stadt Eberbach 
Rhein-Neckar-Kreis 
 

Satzung 
 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 112 „Friedrichsdorfer Landstraße“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB)  
 

 
vom ___________ 

 
Aufgrund der §§ 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017  
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 G vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1353), in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 G vom 
02.12.2020 (GBl. S. 1095) hat der Gemeinderat der Stadt Eberbach am ____________ die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 112 „Friedrichsdorfer Land-
straße“ als Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
 

Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ergibt sich aus 
dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. 
 
 

§ 2 
 

Bestandteile der Satzung 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus: 
 
1. Dem Lageplan mit zeichnerischem und textlichem Teil vom 30.09.2022 
2. Dem Vorhaben- und Erschließungsplan vom 30.09.2022 
3. Der Begründung vom 30.09.2022 
4. Der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 19.07.2021 
 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 112 „Friedrichsdorfer Landstraße“ tritt mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
 
Eberbach, den _______________ 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Peter Reichert  

Anlage 2
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Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3, Abs. 2 und 2a des Baugesetz-
buches in der derzeit aktuellen Fassung bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften so-
wie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind bei der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 112 „Friedrichsdorfer Landstraße“ gemäß § 215 
Abs. 1 Nr. 1 – 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 112 „Friedrichsdorfer Landstraße“ 
schriftlich gegenüber der Stadt Eberbach geltend gemacht worden sind. Dies gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. Bei der Geltendmachung 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, hingewiesen. 
 
 
Eine etwaige Verletzung der in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg erlassenen Verfahrens- und Form-
vorschriften gelten gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg von An-
fang an als gültig zustande gekommen, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres gel-
tend gemacht worden sind. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung des genannten Bebauungsplanes verletzt worden sind, 
 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-

berg wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Stadt Eberbach un-
ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 
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3 
 
B e u r k u n d u n g 

 

1. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 112 „Friedrichsdorfer Landstraße“ der  
  

 Stadt Eberbach wurde am _______________ 
 

dem Landratsamt - Baurechtsamt - des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg angezeigt  

(§ 10 BauGB). 

 

2. Der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes Nr. 112 „Friedrichsdorfer Landstraße“ sowie der Hinweis auf die Auslegung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschließungsplan ein-

schließlich der Begründung zu dem genannten Bebauungsplan wurden nach  

§ 10 Abs. 3 BauGB in der 

 

 a) Eberbacher Zeitung Nr.: _____ am: _______________ 

 

 b) Rhein-Neckar-Zeitung 

    -Eberbacher Nachrichten- Nr.: _____ am: _______________ 

 

entsprechend der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung vom  

5. Dezember 1983 öffentlich bekannt gemacht. 

 

 Der genannte Bebauungsplan ist 
 

 damit am: _______________ 
  

 in Kraft getreten. 

 

Gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit sämtli-

chen Unterlagen auf der Homepage der Stadt Eberbach unter 

 
www.eberbach.de/Rubrik Rathaus/Stadtbauamt/Bauleitpläne-wirksame/rechtskräftige 

 
zur Einsichtnahme bereitgestellt. 

 
Eberbach, den _______________ 
 
Der Bürgermeister: 
i. A. 
 
 
 
Völker 

Anlage 2
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Fachamt: Städtische Dienste 
Eberbach 

 Vorlage-Nr.: 2022-231 

     
   Datum: 13.10.2022 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Eberbach GmbH  
hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschäftsführung 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 27.10.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister für die Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Eberbach GmbH folgende Weisung: 
 

1. Dem Jahresabschluss der Stadtwerke Eberbach GmbH mit einer Bilanzsumme in 
Höhe von 19.083.756,94 Euro und einem Jahresüberschuss von 709.826,56 Euro 
wird in der vorgelegten Fassung zugestimmt. 
 

2. Dem Geschäftsführer Herrn Dipl. Kfm. Günter Haag wird für das Jahr 2021 
Entlastung erteilt. 

 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Keine. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Eberbach GmbH wurde durch die WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart, nach den Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften 
des Handelsgesetzbuches, geprüft.  
 
Dem Jahresabschluss 2021 und dem Lagebericht wurde ein uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt und bestätigt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt 
hat. In der Anlage erhalten Sie das entsprechende Testatexemplar zur Prüfung des 
Jahresabschlusses 2021. 
 
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Eberbach GmbH hat gem. § 10 Abs. 2 Nr. 3 des 
Gesellschaftsvertrags in der Sitzung des Aufsichtsrats am 12.10.2022 den Jahresabschluss 
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2021 der Stadtwerke Eberbach GmbH und den Lagebericht beraten und geprüft sowie eine 
Empfehlung an die Gesellschafterversammlung abgegeben. 
 
Nach Zustimmung des Aufsichtsrats zum Jahresabschluss und des Lageberichts empfiehlt 
dieser der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und die 
Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2021 gem. § 12 Abs. 2 Ziff. 1, 3 und 4 des 
Gesellschaftsvertrags. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Testat der Stadtwerke Eberbach GmbH 
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Fachamt: Städtische Dienste 
Eberbach 

 Vorlage-Nr.: 2022-233 

     
   Datum: 13.10.2022 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Entlastung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Eberbach GmbH für das Jahr 2021  
hier: Weisungsbeschluss 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 27.10.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister für die Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Eberbach GmbH folgende Weisung: 
 
Dem Aufsichtsrat wird für das Jahr 2021 Entlastung erteilt. 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Keine. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Hinweis: In den Gesellschaften, in denen ein Aufsichtsrat eingerichtet ist, ist dieser nach 
Jahresabschluss durch einen Beschluss des Gemeinderates zu entlasten. Die Erteilung 
einer Weisung ist möglich. Dabei ist zu beachten, dass die Entlastung oder gegebenenfalls 
die abweichende Weisung nur von Mitgliedern des Gemeinderates beschlossen werden 
dürfen, die nicht Mitglied des betreffenden Aufsichtsrates sind.  
Um die formale Rechtmäßigkeit zu bewahren, erfolgt die Entlastung getrennt vom 
Jahresabschluss in einer separaten Vorlage.  
 
Mit Beschlussvorlage Nr. 2022-231 erteilt der Gemeinderat dem Bürgermeister für die 
Gesellschafterversammlung die Weisung, dem Jahresabschluss zuzustimmen. 
 
Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 4 des Gesellschaftsvertrages erfolgt die Entlastung des 
Aufsichtsrates durch die Gesellschafterversammlung.  
 
Dem Gemeinderat wird hiermit empfohlen, Bürgermeister Reichert die entsprechende 
Weisung zu erteilen.  
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Peter Reichert 
Bürgermeister 
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Fachamt: Städtische Dienste 
Eberbach 

 Vorlage-Nr.: 2022-215 

     
   Datum: 23.09.2022 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Jahresabschluss 2021 der Städtische Dienste Eberbach 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Werksausschuss 06.10.2022 nicht öffentlich 

Gemeinderat 27.10.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
 
1. Der Lagebericht der Werkleitung wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss, in der von der WIBERA 

Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart, geprüften und mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehenen Fassung, fest. 

 
3. Der Werkleitung wird die Entlastung erteilt. 

 
4. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wird, vorbehaltlich einer terminlichen 

Übereinstimmung, von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG durchgeführt. 
 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Der Jahresabschluss 2021 ist nicht klimarelevant. 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Die Städtische Dienste Eberbach ist als Organträger zu 100 % an der Organgesellschaft 

(Stadtwerke Eberbach GmbH) beteiligt und ist als Eigenbetrieb für die 
Wasserversorgung, den Fährbetrieb, den Verkehrsbetrieb und den Bäderbetrieb 
zuständig. Die Stadtwerke Eberbach GmbH hat sich gemäß Ergebnisabführungsvertrag 
verpflichtet, ihren gesamten Gewinn an die Städtische Dienste Eberbach abzuführen. 
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2. Im Geschäftsfeld Wasser wird die Gebührenausgleichsrückstellung ratierlich über fünf 
Jahre aufgelöst. 

 
 

 
3. Die Beiträge der Geschäftsfelder zum Jahresergebnis stellen sich wie folgt dar: 

 

 
 
 

Der Plan-Ist-Vergleich der Geschäftsfelder Bäder und Verkehr stellt sich wie folgt dar: 
 

 
 
 
4. Auszuweisende Kennzahlen gem. Eigenbetriebsgesetz und Eigenbetriebsverordnung 

 
 

 
Davon entfallen 
 

 
 
 
4.2.) Jahresverlust 
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4.3.) Die Städtische Dienste Eberbach führt keine Finanzierungsmittel (gem. § 14 Abs. 3 
EigBG) an die Stadt Eberbach ab. 

 
5. Eine detaillierte Analyse der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart, zum 

Jahresabschluss 2021 wird im Werksausschuss vorgestellt. 
 

6. Der Jahresabschluss 2021 wird dem Werksausschuss in der Sitzung am 06.10.2022 
und dem Gemeinderat am 27.10.2022 zur Kenntnis gebracht. 

 
 
 
Der Prüfungsbericht 2021 wird den Mitgliedern des Werksausschusses und des 
Gemeinderates zur Verfügung gestellt. 
 
Der Gemeinderat soll den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des 
Wirtschaftsjahres feststellen. Zugleich beschließt er über die Entlastung der Werkleitung, 
versagt er die Entlastung, hat er dafür Gründe anzugeben. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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Fachamt: Hauptamt  Vorlage-Nr.: 2022-219 
     
   Datum: 27.09.2022 
 
 
Beschlussvorlage 
 
  
Verwendung der Haushaltsmittel "Zuschüsse Partnerschaften"  
hier: eingegangene Anträge 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 13.10.2022 nicht öffentlich 

Gemeinderat 27.10.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Folgende Vorhaben werden finanziell unterstützt: 
 

1. Freunde Thonons e. V. 
Durchführung des deutsch-französischen Tages im 
Januar 2023 in Eberbach 
Zuschuss für die Bewirtung der französischen Gäste Euro ca. 2.200 

 
2. Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) 

Lehreraustausch zwischen HSG und Lycée La Versoie 
14.-16.10.2022 in Thonon 
Zuschuss Reisekosten 
(Mietwagen, Kraftstoffe, Vignetten)    Euro ca. 1.200 

 
 
 
Klimarelevanz: 
 
keine 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Entsprechend der Gemeinderatsbeschlüsse vom 25.10.2007 und 26.01.2012 sollen für 
partnerschaftsbetreibende Institutionen in Eberbach Mittel in Höhe von jährlich 10.000 Euro 
zur Verfügung gestellt werden. Das Partnerschaftskomitee soll einen Verwendungsvorschlag 
an den Gemeinderat geben. 
Das Partnerschaftskomitee wird grundsätzlich Anfang eines Jahres eingeladen, um über die 
vorliegenden Anträge zu beraten. Zum Stichtag lagen keine Anträge vor, deshalb wurde 
auch das Partnerschaftskomitee nicht einberufen. 
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 2 

 
Nun sind zwei Anträge eingegangen, die ohne Vorberatung im Komitee direkt in den 
Gemeinderat zur Entscheidung eingebracht werden. 
 
Die Freunde Thonons e. V. feiern regelmäßig den deutsch-französischen Tag im Januar 
eines jeden Jahres. Hierzu besuchen sich die beiden Freundeskreise abwechselnd 

Eberbach erwartet. Die Freunde Thonons bitten nun um Unterstützung bei der Bewirtung der 
Gäste. 
 
 
Das Hohenstaufen-Gymnasium führt neben dem gut funktionierenden Schüleraustausch 
auch einen regelmäßigen Lehreraustausch durch. 
Dieses Jahr fährt eine Delegation von voraussichtlich elf Lehrkräften des HSG nach Thonon, 
um sich dort mit dem Kollegium des Lycée La Versoie zu treffen. 
Hierzu beantragt das HSG einen Zuschuss zu den Reisekosten (Anmietung Kleinbus, 
Kraftstoffkosten Privat-PKW, Autobahnvignetten) aus den Haushaltsmitteln der Stadt. 
 
Im Beschlussantrag wurden jeweils die beantragen Circa-Kosten angegeben, damit die 
Verwaltung einen Spielraum (max. 10%) bei der Abrechnung hat. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage 
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Fachamt: Kämmerei  Vorlage-Nr.: 2022-223 
     
   Datum: 04.10.2022 
 
 
Informationsvorlage 
 
 
Dreivierteljahresbericht über die Entwicklung des städt. Haushaltsplans 2022 
 
 
Zur Information im: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 27.10.2022 öffentlich 

 
 
 
 
Klimarelevanz:  
 
Keine. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 

Halbjahres- sowie eines Dreivierteljahresberichts, um den Gemeinderat über die Entwicklung 
des städtischen Haushalts zu informieren.  
 
Die beigefügte Übersicht über den Ergebnishaushalt orientiert sich an der Darstellung des 
Gesamtergebnishaushalts im Haushaltsplan. Die zweite Anlage beinhaltet eine komprimierte 

ognostizierte Veränderung gegenüber dem 
Haushaltsansatz ersichtlich. Zusätzlich gibt bei der Investitionsübersicht die Spalte 

 
 
Die wesentlichen Veränderungen seit dem Halbjahresbericht sind folgende: 
 
a) Ertragsseite 
 
1. Die Gewerbesteuereinnahmen entwickelten sich plangemäß. Zum 30.09. war der Ansatz 

 
 

2. Nach Eingang der 3. Abschlagszahlung (AZ) aus dem Finanzausgleich (FAG) können die 

4. AZ). 
 

ant 
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b) Aufwandsseite 
 
4. Bei den Aufwendungen für Sach- 

-Aufwend
 

 

unter den Planansätzen liegen, das Gesamtergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) wird 
sich voraussichtl  
 
 
c) Investitionen 
 
6. Von den Fachämtern wurde gemeldet, dass mehrere im Haushaltsplan vorgesehene 
Maßnahmen 2022 nicht mehr oder nicht komplett realisiert werden können. Diese sind in der 

 
 

 
 
 
d) Schuldenstand 
 
8. Der Schuldenstand zum 30.09.2022 im städtischen Haushalt beläuft sich auf gut 14,948 

 
 
9. Das bereits im vergangenen Jahr für den Kindergarten-Neubau aufgenommene Förder-

mit Investitionszuschuss wurde Ende August abgerufen.  
 
 
f) Liquide Mittel 
 

 
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 
Anlage/n: 
 
Übersicht Gesamtergebnishaushalt 
Übersicht Investitionen 
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lfd.
Nr. 

Sach-
konto

Ansatz 2022
EUR

Veränderung 
gegenüber
Ansatz 2022
EUR

Voraussichtl.
Ergebnis 2022
EUR

Stand zum
30.09.2022

1 Steuern und ähnl. Abgaben 20.016.210 333.701 20.349.911 16.805.261 
Grundsteuer A 30110000 35.000 0 35.000 34.709 
Grundsteuer B 30120000 2.263.000 17.000 2.280.000 2.279.573 
Gewerbesteuer 30130000 8.000.000 200.000 8.200.000 8.414.953 
Gem.anteil Einkommensteuer 30210000 7.679.880 0 7.679.880 4.392.237 
Gem.anteil Umsatzsteuer 30220000 1.262.710 31.805 1.294.515 984.969 
Vergnügungssteuer 30310000 100.000 50.000 150.000 147.872 
Hundesteuer 30320000 66.000 0 66.000 65.338 
Leistg. n.d. Familienleist.ausgl. 30510000 609.620 34.896 644.516 485.612 

2 Zuweisungen und Zuwendungen, 
Umlagen 11.711.350 420.292 12.131.642 9.266.710 
Schlüsselzuweisungen vom Land 31110000 7.590.900 450.292 8.041.192 6.163.782 
S. allg.Zuw.v. Land (Corona-Soforthilfe) 31310000 0 0 0 0 
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund 31400000 74.520 0 74.520 4.523 
Zuweisungen lfd. Zwecke Land 31410000 3.948.080 -30.000 3.918.080 2.995.503 
Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden 31420000 53.750 0 53.750 36.600 
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb. 31430000 0 0 0 0 
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 31460000 23.350 0 23.350 23.250 
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 31480000 20.750 0 20.750 43.052 

3
Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge 1.423.100 0 1.423.100 0 
Planung bilanzielle Auflösung 31600000 1.423.100 0 1.423.100 0 

5
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen 3.599.250 200.500 3.799.750 2.333.317 
Verwaltungsgebühren 33110000 150.750 500 151.250 127.398 
Kenntnisgabegebühren 33110100 600 0 600 87 
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 33210000 3.515.900 0 3.515.900 2.040.079 
RAP Grabnutzungsgebühren 33210010 -68.000 0 -68.000 0 
Grabnutzungsgebühren 33210030 0 120.000 120.000 104.387 
Beerdigungsgebühren 33210040 0 80.000 80.000 61.367 

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.820.575 18.000 1.838.575 1.549.546 
Mieten und Pachten 34110000 459.210 0 459.210 339.566 
Nebenkostenersätze 34110100 48.420 0 48.420 41.296 
Erträge aus Verkauf 34210000 1.283.005 18.000 1.301.005 1.155.536 
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 29.940 0 29.940 13.148 

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.151.980 35.579 1.187.559 932.951 
Erstattungen vom Bund 34800000 0 0 0 7.249 
Erstattungen vom Land 34810000 3.000 0 3.000 2.531 
Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden 34820000 621.050 2.205 623.255 623.255 
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 34850000 186.700 5.360 192.060 105.528 
Erstattungen von s. öff. Sonderr. 34860000 0 0 0 0
Erstattungen von privaten Unternehmen 34870000 0 20.417 20.417 20.417 
Erstattungen von übrigen Bereichen 34880000 315.730 0 315.730 162.318 
Erstattungen Porto und Telefon 34880100 22.500 0 22.500 1.056 
Erstattungen Bestattungen 34880200 3.000 7.597 10.597 10.597 

8 Zinsen und ähnliche Erträge 300 18 318 250 
Zinsertrag von Kreditinstituten 36170000 0 0 0 0 
Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen 36510000 0 18 18 18 
Weiterbelastung Bankgebühren 36990010 300 0 300 232 

10 Sonstige ordentliche Erträge 1.660.640 -50.374 1.610.266 578.633 
Konzessionsabgaben 35110000 610.000 0 610.000 423.648 
Bußgelder 35610000 110.000 0 110.000 100.320 
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. 35620000 15.000 0 15.000 11.371 
Nachzahlungszinsen 35620200 50.000 -54.174 -4.174 -4.174 
Verspätungszuschlag 35620300 1.000 3.800 4.800 4.750 
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 35820000 750.000 0 750.000 0 
andere sonstige ordentliche Erträge 35910000 124.640 0 124.640 42.719 

11 Ordentliche Erträge 41.383.405 957.716 42.341.121 31.466.668 
12 Personalaufwendungen -10.029.500 300.000 -9.729.500 -6.762.999 
13 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 

Versorgungsaufwendungen Beschäftigte 41120000 0 0 0 0 
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.289.050 -55.479 -10.344.529 -5.575.532 
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Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen 42110000 -1.637.720 0 -1.637.720 -755.778 
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 42120000 -1.565.405 0 -1.565.405 -757.972 
Unterhaltung des bewegl. Vermögens 42210000 -4.270 -21.955 -26.225 -26.225 

42220000 -497.000 0 -497.000 -90.226 
Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten 42310000 -171.190 0 -171.190 -127.867 
Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen 42410000 -48.410 0 -48.410 -32.890 
Aufwendungen Strom 42410100 -705.580 0 -705.580 -574.316 
Aufwendungen Gas 42410110 -281.870 0 -281.870 -162.776 
Aufwendungen Heizöl 42410120 -51.850 0 -51.850 -50.054 
Aufwendungen Fernwärme 42410130 -134.000 0 -134.000 -98.376 
Aufwendungen Wasserversorgung 42410200 -61.930 0 -61.930 -32.891 
Aufwendungen Abfallbeseitigung 42410300 -423.040 0 -423.040 -311.852 
Aufwendungen Abwasserbeseitigung 42410400 -81.035 0 -81.035 -44.214 
Aufwendungen Gebäudereinigung 42410500 -754.280 0 -754.280 -568.536 
Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen 42410600 -140.020 0 -140.020 -128.451 
Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern 42410700 -39.070 0 -39.070 -16.193 
Haltung von Fahrzeugen 42510000 -309.770 0 -309.770 -225.917 
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42610000 -112.310 0 -112.310 -66.156 
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 42710000 -2.799.980 13.000 -2.786.980 -1.348.063 
Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren 42730000 0 -643 -643 -643 
Lehr- u. Unterrichtsmaterial 42740000 -54.600 0 -54.600 -10.927 
Lernmittel 42750000 -155.600 0 -155.600 -86.809 
Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte 42810000 0 -45.881 -45.881 -45.881 
Verbrauch Vorräte Bauhof (nicht bebuchbar) 42810010 -57.000 0 -57.000 0 
Aufwendungen für Inventurdifferenz 42810020 0 0 0 0 
Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen 42910000 -203.120 0 -203.120 -12.521 

15 Abschreibungen -4.172.010 -15.530 -4.187.540 -15.530 
Planung bilanzielle Abschreibung 47000000 -4.172.010 0 -4.172.010 0 
Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit 47221000 0 -846 -846 -846 
Afa a. FO unbefr. NS + AdV 47223000 0 -14.684 -14.684 -14.684 

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -475.020 0 -475.020 -333.020 
Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn. 45160000 0 0 0 0 
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000 -412.720 0 -412.720 -311.816 
Sonstige Zinsaufwendungen 45900000 -45.000 0 -45.000 -13.973 
Aufwand aus Bankgebühren 45930010 -9.500 0 -9.500 -7.231 
Sonstige Finanzaufwendungen 45990000 -7.800 0 -7.800 0 

17 Transferaufwendungen -16.923.545 -20.616 -16.944.161 -12.257.484 
Zuweisungen an den Bund 43100000 0 0 0 -4 
Zuweisungen an das Land 43110000 -116.750 0 -116.750 -2.505 
Zuweisungen an Zweckverbände 43130000 -19.060 -32.217 -51.277 -51.277 
Zuschüsse an verbundene Unternehmen 43150000 0 0 0 0 
Zuschüsse an private Unternehmen 43170000 -209.700 0 -209.700 -270.114 
Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000 -4.821.205 0 -4.821.205 -3.303.350 
Gewerbesteuerumlage 43410000 -777.780 -15.000 -792.780 -416.696 
Allgemeine Umlage an Land 43710000 -5.239.190 26.601 -5.212.589 -3.906.317 
Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV) 43720000 -5.730.360 0 -5.730.360 -4.297.770 
Umlage an übrige Bereiche 43780000 -9.500 0 -9.500 -9.450 

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.734.845 57.219 -1.677.626 -1.209.596 
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 44110000 -158.100 0 -158.100 -147.929 
Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit 44210000 -161.300 43.692 -117.608 -77.412 
Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV) 44220000 -1.000 0 -1.000 -128 
So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten 44290000 -330.210 -6.000 -336.210 -300.707 
Gebühren und Entgelte 44293000 -110 0 -110 -305 
Rechts- und Beratungskosten 44294000 -98.410 2.500 -95.910 -13.169 
Geschäftsaufwendungen 44310000 -441.430 0 -441.430 -299.397 
Dienstfahrten, Reisekosten 44317000 -17.255 0 -17.255 -5.471 
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 44410000 -264.230 0 -264.230 -227.975 
Erstattungen an das Land 44510000 0 -12.973 -12.973 -12.973 
Erstattungen an Kreis und Gemeinden 44520000 -151.000 0 -151.000 -72.321 
Erstattungen an verb. Unternehmen 44550000 -67.000 0 -67.000 -6.689 
Erstattungen an private Unternehmen 44570000 0 0 0 0 
Erstattungen an übrige Bereiche 44580000 -9.600 0 -9.600 -10.377 
Säumniszuschläge u.ä. 44820000 -30.000 30.000 0 0 
Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit 44910000 -5.200 0 -5.200 -34.743 

19 Ordentliche Aufwendungen -43.623.970 265.594 -43.358.376 -26.154.161 
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20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.240.565 1.223.310 -1.017.255 5.312.507 
21 Außerordentliche Erträge 0 0 0 
23 Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 
24 Veranschlagtes Gesamtergebnis -2.240.565 1.223.310 -1.017.255 5.312.507 

Die Gliederung dieses Quartalsberichts richtet sich nach der Gliederung des Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsplan.
So ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Planansatz gewährleistet. 
Der Ansatz der Erträge (Nr. 1 - 11) ist mit positiven Vorzeichen dargestellt. Bei der Veränderung wird eine Verbesserung 
ebenfalls mit positiven Vorzeichen, eine Verschlechterung mit negativen Vorzeichen dargestellt. Der Ansatz der Aufwendungen
(Nr. 12 - 19) ist mit einem negativen Vorzeichen versehen. Bei der Veränderung wird eine Erhöhung der Aufwendungen 
ebenfalls negativ dargestellt, während eine Verringerung der Aufwendungen positiv dargestellt wird.
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1 I11200000051 Beschaffung bewegl.Verm. EDV -85.000 0 -85.000 -4.055 
2 I11230000052 Stammkapitalerhöhung BGV 0 0 -300 -300 
3 I11240000110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 0 0 
4 I11240000160 Dorfgemeinschaftshaus Brombach -576.000 470.000 -106.000 -4.665 
5 I11240000260 Dorfgemeindschaftshaus Pleutersbach -40.000 0 -40.000 0 
6 I11240000460 Mehrzweckhalle Rockenau -50.000 50.000 0 0 
7 I11250000051 Erwerb v. bewegl. Vermögen -9.000 -3.375 -12.375 -12.375 
8 I11250000351 Erwerb Fahrzeuge f. Bauhof -250.000 31.159 -218.841 -218.841 
9 I11330000030 Grdstk.verkauf unbebaut 75.000 0 75.000 55.269 
10 I11330000050 Erwerb unbebauter Grundstücke -95.000 0 -95.000 -18.937 
11 I11330000160 Abbruchkosten Gebäude -250.000 50.000 -200.000 -5.869 
12 I12210000051 Erw. Geschwindigkeitsanzeigegeräte -150.000 150.000 0 0 
13 I12600000010 FFW-Zuschuss v. Land f. Investitionen 369.000 352.200 721.200 721.200 
14 I12600000040 Rückzahl. Bauausgaben Feuerwehrhaus 0 0 20.265 20.265 
15 I12600000060 FFW Hochbaumaßnahme 0 0 -7.753 -7.753 
16 I12600000151 FFW-Ausrüstungsgegenstände -23.300 0 -23.300 -3.544 
17 I12600000310 FFW-Zuschüsse Fahrzeuge 0 0 0 0 
18 I12600000351 FFW-Feuerwehrfahrzeuge -80.000 80.000 0 0 
19 I12800000051 Einsatzmaterial Unwetterereignisse -24.900 0 -24.900 0 
20 I12800000060 Katastrophenschutz Hochbau -302.600 302.600 0 0 

I21101000010 Zuweisungen und Zuschüsse Dr.-Weiß-GS 0 0 21.069 21.069 
21 I21101000051 Dr.-Weiß-Schule bewegl. Vermögen -1.500 0 -40.344 -40.344 
22 I21101000060 Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS. -1.500 0 -1.500 0 

I21102000010 Zuweisungen und Zuschüsse Steige GS 0 0 13.167 13.167 
23 I21102000051 Erwerb von bewegl. Vermögen Steige GS -43.000 0 -43.000 -25.215 
24 I21102000060 Steige-GS. Hochbaumaßnahme -20.000 0 -20.000 0 

I21103000010 Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschafts. 0 0 11.850 11.850 
25 I21103000051 Gemeinschaftsschule-Erwerb bew. V. -18.000 0 -20.160 -20.160 
26 I21103000060 Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule -10.000 10.000 0 0 

I21104000010 Zuweisungen und Zuschüsse Realschule 0 0 14.484 14.484 
27 I21104000051 Erwerb v. bewegl. Vermögen Realschule -24.000 0 -32.779 -32.779 
28 I21104000060 Hochbaumaßnahme  Realschule -20.000 20.000 0 0 
29 I21105000010 Zuweisungen und Zuschüsse allg. HSG 1.000.000 -1.000.000 23.702 23.702 
30 I21105000051 HSG bewegl. Vermögen -285.100 0 -285.100 -49.406 
31 I21105000060 Hochbaumaßnahme HSG -2.000.000 -1.000.000 -5.000.000 -4.450.909 

I21200000010 Zuweisungen und Zuschüsse SBBZ 0 0 6.584 6.584 
32 I21200000051 SBBZ Erw. bewegl. Vermögen -1.500 0 -12.607 -12.607 
33 I21200000060 Hochbaumaßnahme Dr. Weiß SBBZ -1.500 0 -1.500 0 
34 I27200000051 Erwerb von bewegl. Vermögen 0 0 -2.788 -2.788 
35 I28100000060 Hochbaumaßnahme Kulturzentrum 0 0 -60 -60 
36 I31400000010 Zuschüsse Obdachlosenunterkunft 0 0 23.000 23.000 
37 I36200000060 Hochbaumaßnahme Jugendzentrum -35.000 35.000 0 0 
38 I36505000010 Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen 500.000 -500.000 0 0 
39 I36505000060 Kiga Regenbogen - Neubau -2.400.000 800.000 -1.600.000 -405.270 

I36507000051 Erwerb bewegl. Vermögen Kita Rappelkiste 0 0 -7.095 -7.095 
40 I42412000060 Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme -50.000 50.000 0 0 
41 I42415000060 Umbau Sportgelände in der Au -65.000 30.000 -35.000 -600 
42 I42416000060 Öffentl. Spiel - und Bolzplätze -200.000 193.554 -6.446 -6.446 
43 I42416000160 Indoor-Spielplatz Altstadt -5.000 5.000 0 0 
44 I51110000080 Auszahlung Wertausgleich Bodenneuordnung -29.340 0 -29.340 0 

Quartalsbericht zum 30.09.2022
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45 I51100000110 San. Güterbahnhofstr. Landeszusch. 437.000 -258.584 178.416 143.409 
46 I53600000060 Breitbandausbau -200.000 0 -200.000 0 
47 I53800000051 Erwerb bewegl. Vermögen -6.400 0 -6.400 -2.299 
48 I53800000060 RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße -20.000 0 -24.564 -24.564 
49 I53800000510 Zuschuss Messtechn. Ausrüstung 200.000 0 200.000 0 
50 I53800000560 Messtechnische Ausrüstung RÜBs Abwasser -50.000 0 -152.180 -152.180 
51 I53800000610 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 200.000 0 200.000 0 
52 I53800000660 Kanalsanierungsprogramm EKVO Abwasser -1.452.500 300.000 -1.152.500 -518.616 
53 I53800000760 Hydraul. Erneuerung Kanalisation -602.000 400.000 -202.000 0 
54 I53800000810 Abwasser-Zuschüsse v. Land 0 0 116.100 116.100 
55 I53800000960 Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach -220.000 190.000 -36.740 -36.740 
56 I53800001160 Kanal Friedr. Landstr. + Erneuerung RÜ-E6 -450.000 400.000 -50.000 -7.122 
57 I53800001754 Kläranlage Betriebsvorrichtung -338.200 0 -338.200 -90.790 
58 I53801000020 Beiträge u.ä. Entgelte Ortskanäle 2.500 0 2.500 0 
59 I53801001660 Kanalisation Richard-Schirrmann-Straße -10.000 10.000 0 0 
60 I53801002560 Kanalisation Mühlbergstraße in Rockenau -25.000 0 -25.000 0 
61 I53801002760 Kanal Einmündung L2311/ Güterbahnhofstr. -6.000 6.000 0 0 
62 I53801003060 Kanal Stichweg Neuer Weg -70.000 50.000 -20.000 0 
63 I53801003360 Hydraul. Ern. Kanal Friedr.Landstr. -300.000 270.000 -30.000 -5.536 
64 I53801003460 Kanal Baugebiet Ringacker Platz -25.000 25.000 0 0 
65 I54100004660 Einmündung L2311/ Güterbahnhofstr. 0 0 -16.868 -16.868 

I54100004860 Sanierung EÜ Neckarhälde 0 0 -948 -948 
66 I54100004960 Ausbau "Zum Tannenkopf" -185.000 150.000 -35.000 -11.383 
68 I54100005620 Beiträge, Heinrich Heine Weg 287.000 0 287.000 275.232 
69 I54100005860 Scheuerergstr./ von Göler Weg/ Th. Frey Str. -100.000 100.000 -4.290 -4.290 
70 I54100006160 Investition Straßenbeleuchtung -142.800 125.000 -17.800 0 

I54100006360 Erneuerung Bahnübergänge 0 0 -28.088 -28.088 
71 I54100006960 Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf -35.000 0 -35.000 -10.500 
72 I54100007060 Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau -40.000 0 -40.000 -7.497 
73 I54100007110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 325.000 0 325.000 0 
74 I54100007160 Barrierefreie Bushaltestellen Umbkost -586.000 486.000 -100.000 -12.982 
75 I54100007260 Erneuerg. Gem.verb.weg Bromb./Hed -535.000 0 -535.000 -200.000 
76 I54100007360 Sanierung der Güterbahnhofstr. -60.000 50.000 -10.000 0 
77 I54100007620 Beiträge, Stichweg Neuer Weg 150.000 150.000 0 
78 I54100007660 Ausbau Stichweg Neuer Weg -305.000 305.000 0 0 

I54100007810 Zuschuss Multifunktionsplatz Rockenau 0 0 -10.560 -10.560 
79 I54100007860 Neubau Multifunktionsplatz Rockenau -102.000 -10.000 -112.000 -61.387 
80 I54100007960 Erschließung Baugebiet Ringacker Pleut. -15.000 15.000 0 0 
81 I54100008160 Abfangung Straßenkörper Zähringer Str. -250.000 0 -250.000 0 
82 I54101000460 Erneuerung Brücke I4 Untere Talstr. 0 0 -90.391 -90.391 
83 I54600000151 Parkscheinautomaten -18.360 18.000 -360 0 
84 I54600000310 Zuschüsse Fahrradabstellsysteme 70.000 0 70.000 0 
85 I54600000360 Errichtung von Fahrradabstellsysteme -100.000 60.000 -40.000 0 
86 I54900000060 Neubau Toilettenanlage Bahnhof -120.000 110.000 -10.000 0 

I55100000051 Erwerb v. bewegl. Vermögen 0 0 -10.610 -10.610 
87 I55100000060 Neugestaltung Spielplätze 0 0 -3.913 -3.913 
88 I55203000060 Hochwasserschutz Itter & Holderbach -110.000 90.000 -20.000 -15.559 
89 I55300000051 Erwerb v. bewegl. Vermögen -20.000 0 -20.000 0 
90 I55300000060 Baumaßnahmen Friedhöfe -65.000 0 -65.000 -3.998 
91 I55300000351 Erwerb Fahrzeuge für Friedhof -45.000 0 -45.000 0 
92 I55500000051 Forst-Erwerb bewegl. Vermögen -3.000 0 -3.000 0 
93 I55500000053 Forst Erwerb Aufwuchs (Wald) 0 0 -2.879 -2.879 
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94 I55500000260 Sanierung Ohrsbergturm -200.000 200.000 0 0 
95 I55500000331 Verkauf bewegl. Vermögen Forst 0 0 0 0 
96 I56100000060 Investitionen Klimaschutz -500.000 500.000 0 0 
97 I57300000010 Zuschüsse vom Land San. Stadthalle 0 0 55.500 55.500 
98 I57300000060 Stadthalle Hochbaumaßnahme -180.000 160.000 -20.000 -18.678 
99 I57300000360 Neckarlauer Baumaßnahme -35.000 0 -35.000 -15.113 
100 I57301000060 Hochbaumaßnahme Tiefgarage (BgA) -25.000 25.000 0 0 
101 I57500000160 Inv. f. Umsetzung Innenstadtkonzeption -110.000 60.000 -50.000 0 
102 I61200000280 Kapitaleinlage Eigenbetrieb SDE -220.000 0 -220.000 0 
103 I61200000380 Beteiligung Genossen. Dr. Schmeißer Stiftung -400.000 0 -400.000 0 

Einnahmen Plan
Außerord. Ertrag
Einn. gesamt
Ausgaben Plan

Einnahmen gem.
Hochrechnung
Außerord. Ertrag
Einn. gesamt
Ausgaben gem.
Hochrechnung

Einnahmen
zum 30.09.2022

Außerord. Ertrag
zum 30.09.2022
Einn. gesamt
zum 30.09.2022
Ausgaben
zum 30.09.2022
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